jusline”’

»» Recht. Schnell

Sie kdnnen die QR Codes niitzen um spater wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 104 Aul3StrG Besondere
Verfahrensfahigkeit Minderjahriger

Aul3StrG - AulRerstreitgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 05.11.2025

1. (1)Minderjahrige, die das vierzehnte Lebensjahr vollendet haben, kdnnen in Verfahren Uber Pflege und Erziehung
oder Uber die personlichen Kontakte selbstandig vor Gericht handeln. Soweit die Verstandnisfahigkeit des
Minderjahrigen dies erfordert, hat das Gericht - spatestens anlasslich der Befragung - dafiir zu sorgen, dass dieser
seine Verfahrensrechte wirksam wahrnehmen kann; auf bestehende Beratungsmoglichkeiten ist er hinzuweisen.

2. (2)Die Befugnis des gesetzlichen Vertreters des Minderjahrigen, auch in dessen Namen Verfahrenshandlungen zu
setzen, bleibt unberuhrt. Stimmen Antrage, die der Minderjahrige und der gesetzliche Vertreter gestellt haben,
nicht Gberein, so sind bei der Entscheidung alle Antrage inhaltlich zu berutcksichtigen.

3. (3)Entbehrt ein Minderjahriger, der das vierzehnte Lebensjahr vollendet hat, im Revisionsrekursverfahren vor
dem Obersten Gerichtshof einer Vertretung nach § 6, so ist ihm auf Antrag die Verfahrenshilfe durch Beigebung
eines Rechtsanwalts ohne vorherige Prifung der vermodgensrechtlichen Voraussetzungen zu bewilligen. Nach
Abschluss des Revisionsrekursverfahrens sind die Voraussetzungen fur die Verfahrenshilfe zu prufen und tber
eine allfallige Nachzahlung endgtiltig zu entscheiden.

In Kraft seit 01.02.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/aussstrg/paragraf/6
file:///

	§ 104 AußStrG Besondere Verfahrensfähigkeit Minderjähriger
	AußStrG - Außerstreitgesetz


